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Zum Tag der Mobilmachung
Von Major H. R. Kurz, Bern

Das zwanzigste Jubiläum des Beginns des zweiten Weltkrieges
und damit des schweizerischen Aktivdienstes gibt uns den Anlaß,
uns in besonderer Weise der Kriegsjahre zu erinnern und in Dank-
barkeit der glücklichen Verschonung unserer Heimat von den Grauen
des Krieges zu gedenken. Die reichbewegten Jahre sind Ursache zu
mannigfacher rückblickender Betrachtung. Es ist gut so, daß wir
uns immer wieder der Vergangenheit erinnern und aus ihr die
Lehren für das Heute und das Morgen ziehen. Unsere Zeit ist leider
nicht dazu angetan, daß wir den Gedanken an eine praktische Be-
Währung unserer Armee vernachlässigen dürften.

Der Tag des 2. September läßt uns vorab an jenes Ereignis den-
ken, das für den weiteren Verlauf des Aktivdienstes von ausschlag-
gebender Bedeutung werden sollte: die GenmrimoW/macA««g unse-
rer Armee. Das Wort klingt sehr einfach — aber die wenigsten
wissen oder ahnen, welch große Tragweite der Mobilmachung eines
Heeres zukommt und welche ungeheure Vorbereitungsarbeit hinter
dieser Maßnähme steht. Wir möchten deshalb heute einen rück-
schauenden Blick auf die Generalmobilmachung vom Spätsommer
1939 werfen und einige Gedanken über die Bedeutung dieses Er-
eignisses entwickeln.

Keine Armee ist so sehr auf die zeügerechfe Dttrch/ührang und
Au Gc/ingen ihrer MoM/machrmg angewiesen wie das Mi/izheer.
Denn mit der Mobilmachung wird die Milizarmee als Kampfinstru-
ment erst gebildet — im Gegensatz zum stehenden Heer, das jeder-
zeit einsatzbereit dasteht. Für die Miliz ist deshalb die Mobil-
machung die erste und entscheidende Voraussetzung für ihre
Existenz und damit für ihre Aktionsbereitschaft. Auch muß die
Miliz rechtzeitig mobilmachen — einmal, um der Gefahr zu ent-
gehen, gewissermaßen in flagranti angegriffen zu werden, bevor sie
sich zur Abwehr einrichten konnte; im Zeitalter der Überfallkriege
ist dies eine gebieterische Forderung. Die Mobilmachung soll des-
halb lieber zu früh als zu spät erfolgen, insbesondere auch darum,
weil die Miliz durch die Mobilmachung mitten aus dem Zivilleben
herausgerissen wird, so daß einige Tage der Angewöhnung und der
Vorbereitung für sie höchst erwünscht sind. Die Frist darf aber
auch nicht zu lange sein, denn jeder Mobilmachungstag verursacht
erhebliche wirtschaftliche Störungen und hohe Kosten. Insbeson-
dere muß darum eine unnötige Mobilmachung vermieden werden.
Diese Notwendigkeiten haben im Spätsommer 1939 den Bundesrat
veranlaßt, am 28. August 1939 vorerst nur einen Teil unserer Trup-
pen aufzubieten, nämlich die Grenztruppen (einschließlich von
Teilen der Fliegertruppen, des Fl.B.M.D., der Territorialkommando-
Stäbe, der Mineurdetachemente sowie der Organe des passiven Luft-
Schutzes). Die Mobilmachung dieser Truppen vollzog sich reibungs-
los innerhalb von wenigen Stunden. Als sich dann die internationale
Lage weiter zuspitzte, folgte auf den 2. September 1939 die General-
mobilmachung der ganzen Armee.

Der reibungslose Ablauf einer Kriegsmobilmachung bedeutet die
erste Bewährungsprobe einer Armee. Sie setzt einen gewaltigen
Apparat in Bewegung: Mobümachungsorgane, Pferde- und Motor-
fahrzeugstellung und die peinlich genau vorausberechnete Kriegs-
Organisation der Transportanstalten des Landes müssen plötzlich
spielen. Darin liegt eine riesige Vorbereitungsarbeit. Ihr programm-
gemäßer Ablauf erfüllt die Armee mit Vertrauen, Sicherheit und
Zuversicht. Gleichzeitig wird damit gegenüber dem Ausland, das mit
sehr interessierten Blicken die Geschehnisse verfolgt, eine erste Be-
Währung bestanden. Wenn die Mobilmachung aber mißlingt, wenn
Reibungen und Friktionen eintreten und wenn sich Fehler in der
Vorbereitung zeigen, dann stehen die Dinge schlecht — dann ist

der «Start» verdorben. Die Mobilmachung von 1939 ist — gleich
ihrer Vorgängerin von 1914 — gelangen. Das Selbstvertrauen, das
sie der Armee einflößte, war lange Zeit spürbar und nicht minder
der günstige Eindruck, den sie im Ausland bewirkte. Erleichtert
wurde die Mobilmachung durch die planmäßige Modernisierung,
welche die Armee in den Jahren vor dem Krieg unter der umsich-
tigen Leitung von Bundesrat Minger erfahren hatte: Auf Grund
großzügig gewährter Kredite war der materielle Ausbau der Armee
stark gefördert worden, und ihre neue organisatorische Gestalt hatte
sie kurz vor Kriegsausbruch durch die Truppenordnung 38 erhalten.

Eine Generalmobilmachung bedeutet eine radikale t/mVe//«ng
des ganzen Vaat/ichen Leèenr. Der damit eintretende Aktivdienst
hat nicht nur eine Reihe einschneidender rechtlicher Konsequenzen
(Generalswahl, Truppenvereidigung, Verschärfung des Militärstraf-
rechts, Requisitionsbefugnisse, Kriegsbetrieb der Verkehrsanstalten
u. a.) als Begleiterscheinung, sondern verursacht auch einen un-
erhörten Eingriff in das ganze Leben der Nation. Diese plötzliche
Umstellung läßt sich mit einer Art «Fieberzustand» des Staates
vergleichen, und es ist nur natürlich, daß dieser Erkrankung mit
einer angemessenen staatlichen «Medizin» begegnet werden muß.
Der wohl schwerste Eingriff liegt in dem plötzlichen Ausscheiden
der arbeitsfähigsten Männer aus dem Arbeitsprozeß: Im September
1939 wurden dem öffentlichen Leben, der Wirtschaft und Land-
Wirtschaft und der Verwaltung fast von einem Tag auf den andern
rund 450 000 männliche Arbeitskräfte entzogen (ein großer Teil
rückte während Wochen auch aus dem Ausland ein), was auf die
Dauer schwere Störungen der Wirtschaft und des staatlichen Lebens
befürchten ließ. Es mußten deshalb Maßnahmen vorbereitet werden,
um die größten Schwierigkeiten zu überbrücken. Diese Maßnahmen
waren im Hochsommer 1939 soweit als möglich getroffen.

Die Mobilmachung unserer Feldarmee war — militärisch ge-
sehen —- gedeckt durch die bereits seit dem 28. August in ihren
Stellungen bereitstehenden Grenztruppen. Wenn auch Anfang Sep-
tember 1939 für unser Land keine unmittelbare Kriegsgefahr be-
stand, lag darin doch eine sehr beruhigende Sicherung gegen einen
immerhin möglichen Überfall. Solange sich eine eindeutige militä-
rische Gefährdung unseres Landes nicht zeigte, konnte die Armee
noch keine endgültige Abwehrstellung beziehen. Sie begab sich des-
halb sofort nach der Mobilmachung in eine vorläufige Bercit^cha/t^-
an/Ve//«ng, die es ihr ermöglicht hätte, unverzüglich in dieser oder
jener Richtung, aus der sich eine Gefahr abzeichnen würde, end-
gültig Front zu machen.

Parallel zu der machtvollen militärischen Demonstration des

Aufgebots der ganzen Armee lief die diplomatische Hkiion. Mit
Ermächtigung der eidgenössischen Räte hat der Bundesrat am
31. August 1939 eine Neutralitätserklärung beschlossen, die er an
vierzig Staaten verschickt hat. In dieser Erklärung wird der un-
erschütterliche Wille der Schweiz kundgetan, sich streng an die
Grundsätze der Neutralität zu halten; gleichzeitig wurde ihre Be-
reitschaft bekräftigt, mit allen zu Gebot stehenden Mitteln — also
wenn nötig auch mit militärischer Macht — die Unverletzlichkeit
ihres Gebietes und ihrer Neutralität zu wahren. Diese feierliche
Erklärung fand im Ausland einen durchaus positiven Widerhall.

Neben der Armee wurde auch die Kricg^w;>Uc/ia/r mobilisiert.
Dieser nicht zu Unrecht vielfach als «kriegswirtschaftlicher Mobil-
machungsbefehl» bezeichnete Akt bestand aus einer einfachen Ver-
fügung des Ohefs des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements,
Bundesrat Obrechts, vom 1. September 1939 und setzte mit einem
einzigen, lapidaren Satz die vorbereitete kriegswirtschaftliche Orga-
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nisation auf den 4. September in Kraft. Diese einfache Verfügung
war nur möglich, weil eine gewaltige Vorbereitungsarbeit dahinter-
stand. Das «kriegswirtschaftliche Milizsystem», das, ähnlich wie die
Armee, die besten Kräfte der Wirtschaft des Landes für die Durch-
führung der staatlichen Kriegswirtschaft in Anspruch nahm, sicherte
die Organisation der Mangelwirtschaft im Kriege. Ebenso war die
wirtschaftliche Vorsorge vorbereitet und standen die gesetzgeberi-
sehen Maßnahmen für die unerläßlichen Eingriffe des Staates be-
reit, so daß es nur noch des Druckes auf den Knopf bedurfte, um
sie in Kraft zu setzen. Die vorausschauende Planung hat sich be-
währt; die Anordnungen der Kriegswirtschaft haben unser Land in
schwerer Zeit vor Hunger bewahrt, sie haben den Gang der Arbeit
sichergestellt und haben den sozialen Frieden gewährleistet. Umfas-
sende Vollmachten gaben dem Bundesrat die Kompetenz, sofort die
Maßnahmen zu treffen, die der rasch wechselnden Lage entsprachen.

Schließlich darf aber nicht vergessen werden, daß das Gelingen
unserer Generalmobilmachung vom September 1939 vor allem
durch die Einigkeit und Geschlossenheit unseres Foifces ermöglicht

worden ist, das sich in überzeugender Gefolgschaft hinter Landes-
regierung und Armeeleitung stellte und ihren Anordnungen folgte.
Der Geist nationaler Zusammengehörigkeit, der eben noch in der
unvergeßlichen Landesausstellung sichtbaren und begeisternden Aus-
druck gefunden hatte, hat auch seine praktische Bewährungsprobe
bestanden.

Am 7. September, also fünf Tage nach der Auslösung der Gene-
ralmobilmachung, konnte General Guisan der Armee mit dem fol-
genden Tageshe/ehl den Verlauf der Mobilmachung bekanntgeben:

«Die Mobilmachung der ganzen Armee ist beendigt. Allgemein ist
sie reibungslos verlaufen.

Die in planmäßiger Einzelarbeit getroffenen Vorbereitungen haben
sich bewährt, Geist und Haltung der einrückenden Truppen waren
ausgezeichnet.

Die Organe der Mobilmachung, die Transportanstalten, alle Be-
hörden und Verwaltungen haben durch pflichtbewußte Arbeit zu
diesem Erfolg beigetragen. Ich habe nichts anderes erwartet, spreche
aber allen meine volle Anerkennung aus.»

Mitmachen und Durchhalten
23 Schweizer Marschgruppen am internationalen Fierfagemarsch in iVi/'megen; 77 Gruppen aus dem SJ/OF

Von Major Herbert Alboth, Bern

Nijmegen, Ende Juli 1959

Es hat in der Schweiz Leute gegeben,
welche die Reise von rund 400 Schweizer
Wehrmännern nach Holland nicht begrei-
fen, noch weniger den Wert einer solchen
Marschprüfung einsehen wollten. Es er-
übrigt sich auch, sich mit Leuten aus-
einanderzusetzen, welche die im Dienste
einer freiwilligen außerdienstlichen Leistung
auf eigene Kosten nach Nijmegen reisenden
Wehrmänner aller Grade, Waffengattungen
und Altersklassen bespöttelten und nicht
ernstnehmen wollen. Jeder, der dieses Jahr
in Nijmegen mit dabei war, sei es als Lau-
fer oder als Beobachter, wurde um ein gro-
ßes Erlebnis bereichert, das er heute nicht
mehr missen möchte. Es ist auch tatsächlich

so, daß weder Worte noch Bilder allein
genügen, um einen umfassenden Eindruck
des hinreißenden Erlebnisses eines Viertage-
marsches zu vermitteln. Man muß ihn selbst
erlebt haben, um zu verstehen, daß alle
unsere Schweizer Wehrmänner, die seit 1953
mit dabei waren, es im Sommer immer wie-
der nach Nijmegen zieht.

Mit einer Beteiligung von rund 14 000
Teilnehmern wurde diese originelle, sauber-
sten Sport bietende Marschprüfung des
königlich-niederländischen Bundes für Lei-
beserziehung dieses Jahr vom 21. bis 24. Juli
zum 43. Male durchgeführt. Sie wurde 1909
mit 45 Teilnehmern zum erstenmal gestar-
tet und seit 1928 auch international ausge-
schrieben. Die umsichtige und bis in alle
Details perfekte Organisation untersteht

immer noch dem 71 Jahre alten Major
J. N. Breunese. Es waren dieses Jahr rund
5000 Frauen und Männer aus elf Nationen
in der zivilen Kategorie und gegen 9000
Wehrmänner aller Grade und Waffengat-
tungen aus zehn Armeen der freien Welt,
welche zu dieser Marschprüfung antraten;
nur 700, das sind fünf Prozent aller Teil-
nehmer, schieden unterwegs aus.

Was verlangt der Viertagemarsch?

Diese in der Welt einzigartige Marsch-
Prüfung will kein Wettkampf sein. Es geht
um das Mitmachen, das Durchhalten in
guter körperlicher Verfassung und um eine
Reifeprüfung der Kameradschaft. Wer in
Nijmegen um Zeit laufen will oder seinen
Ehrgeiz darein setzt, möglichst viele Marsch-
gruppen zu überholen, hat den Sinn dieser
Prüfung nicht erfaßt und bleibt besser zu
Hause. Für die Holländer selbst ist diese
Marsohprüfung, an der viele Familien seit
Jahren in ihren Ferien teilnehmen, im schön-
sten Sinne des Wortes eine Demonstration
der Volksgesundheit und der Lebensfreude.
Auch in unserem Lande wäre eine solche
Veranstaltung sehr wertvoll, die im Zeit-
alter der Motorisierung an die Kräfte und
die Schönheiten des gesunden Wanderns er-
innert und dafür Propaganda macht.

Es gibt beim internationalen Viertage-
marsch eine Zivil- und eine Militärkate-
gorie. In der Kategorie der Zivilisten, die
in geschlossenen Gruppen oder auch als
Einzelläufer marschieren können, gibt es,
je nach Altersklasse und Geschlecht, neun
Varianten, die ein tägliches Pensum von
35 bis 55 km verlangen. Für weibliche Teil-
nehmer, denen das Tragen langer oder kur-
zer Hosen nicht gestattet ist, beträgt das
Maximum 40 km. Öffentliche Beamte in
Uniform haben z. B. während vier Tagen
täglich 50 km zu marschieren.

In der Kategorie der Militärs wird zwi-
sehen geschlossenen Gruppen von minde-
stens zehn Mann unter Führung eines Offi-
ziers oder Unteroffiziers und Einzelläufern
(nur Offiziere und Unteroffiziere) unter-
schieden. Für militärische Läufer stehen
zwei Varianten offen: 40 km täglich in nor-
maier militärischer Ausrüstung, einschließ-
lieh Gepäck, das ein Gewicht von minde-
stens 10 kg haben muß, oder täglich 50 km
in normaler Ausrüstung.

Diese Wegstrecke muß täglich innerhalb
elf Stunden zurückgelegt werden. Die

For zwanzig da/tren

Fon emem Tag au/ tien andern, und v/ei/ac/i sogar von einer Stande an/ die andere, ri/J
die GeneraZmoZu'/mac/inng den wehrpflichtigen Bürger ans seinem zivilen Bereich. Tag nnd
iVacht «nd nach aiien Richtungen des Landes fuhren die Militärzüge ihrem Bestimmungs-
ort entgegen. Photopref?
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